
 

 
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

7100-1 Gewerbeordnung (GewO) 
 

1. Aktualisierung 2013 (1. Januar 2013) 
 
 
Die Gewerbeordnung wurde durch Art. 4 Abs. 14 des Gesetzes zur Reform der Sachaufklärung in der 
Zwangsvollstreckung v. 29. Juli 2009, BGBl. I S. 2258, und durch Art. 5 Nr. 1 bis 5 und Nr. 6 bis 19 mit 
Wirkung vom 1. Januar 2013 wie folgt geändert: 
 
 

alt 
 
§ 4 Grenzüberschreitende  
Dienstleistungserbringung, Niederlassung 

(1) Werden Gewerbetreibende von einer Nie-
derlassung in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum aus im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes vorübergehend selbständig ge-
werbsmäßig tätig, sind § 34b Absatz 1, 3, 4, 6  
und 7, § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 4 
sowie § 38 Absatz 1 und 2 insoweit nicht anzu-
wenden. Die §§ 14, 55 Absatz 2 und 3, die §§ 55c, 
56a und 57 Absatz 3 sind in diesen Fällen eben-
falls nicht anzuwenden, es sei denn, es werden 
gewerbsmäßige Tätigkeiten ausgeübt, die auf 
Grund des Artikels 2 Absatz 2 der Richtlinie 
2006/123/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienst-
leistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 
27.12.2006, S. 36) vom Anwendungsbereich die-
ser Richtlinie oder auf Grund der Regelungen des 
Artikels 17 dieser Richtlinie von der Dienstleis-
tungsfreiheit ausgenommen sind. 

(2)-(3) ... 
 
§ 6a Entscheidungsfrist, Genehmigungsfiktion 

(1) Hat die Behörde über einen Antrag auf Er-
laubnis zur Ausübung eines Gewerbes nach § 34b 
Absatz 1, 3, 4, 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1  
und 4 oder § 55 Absatz 2 nicht innerhalb einer 
Frist von drei Monaten entschieden, gilt die Er-
laubnis als erteilt. 

(2) ... 
 
§ 11  Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten 

(1)-(2) … 
(3) Die Einholung von Auskünften nach § 150a, 

den §§ 31 und 41 des Bundeszentralregistergeset-
zes und § 915 der Zivilprozessordnung bleibt un-
berührt. 

(4)-(6) … 
 

neu 
 
§ 4 Grenzüberschreitende  
Dienstleistungserbringung, Niederlassung 

(1) Werden Gewerbetreibende von einer Nie-
derlassung in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum aus im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes vorübergehend selbständig ge-
werbsmäßig tätig, sind § 34b Absatz 1, 3, 4, 6  
und 7, § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 3 
sowie § 38 Absatz 1 und 2 insoweit nicht anzu-
wenden. Die §§ 14, 55 Absatz 2 und 3, die §§ 55c, 
56a und 57 Absatz 3 sind in diesen Fällen eben-
falls nicht anzuwenden, es sei denn, es werden 
gewerbsmäßige Tätigkeiten ausgeübt, die auf 
Grund des Artikels 2 Absatz 2 der Richtlinie 
2006/123/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienst-
leistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 
27.12.2006, S. 36) vom Anwendungsbereich die-
ser Richtlinie oder auf Grund der Regelungen des 
Artikels 17 dieser Richtlinie von der Dienstleis-
tungsfreiheit ausgenommen sind. 

(2)-(3) (unverändert) 
 
§ 6a Entscheidungsfrist, Genehmigungsfiktion 

(1) Hat die Behörde über einen Antrag auf Er-
laubnis zur Ausübung eines Gewerbes nach § 34b 
Absatz 1, 3, 4, 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1  
und 3 oder § 55 Absatz 2 nicht innerhalb einer 
Frist von drei Monaten entschieden, gilt die Er-
laubnis als erteilt. 

(2) (unverändert) 
 
§ 11  Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Die Einholung von Auskünften nach § 150a, 

den §§ 31 und 41 des Bundeszentralregistergeset-
zes und § 882b der Zivilprozessordnung bleibt 
unberührt. 

(4)-(6) (unverändert) 
 



 

 
 

§ 11a Vermittlerregister 
(1) Jede Industrie- und Handelskammer (Regis-

terbehörde) führt ein Register der nach § 34d  
Abs. 7, auch in Verbindung mit § 34e Abs. 2, Ein-
tragungspflichtigen. Die örtliche Zuständigkeit rich-
tet sich nach dem Landesrecht. Zweck des Regis-
ters ist es insbesondere, der Allgemeinheit, vor 
allem Versicherungsnehmern und Versicherungs-
unternehmen, die Überprüfung der Zulassung so-
wie des Umfangs der zugelassenen Tätigkeit der 
Eintragungspflichtigen zu ermöglichen. Die Regis-
terbehörden bedienen sich bei der Führung des 
Registers der in § 32 Abs. 2 des Umweltauditge-
setzes bezeichneten gemeinsamen Stelle (ge-
meinsame Stelle). Die Registerbehörde unterliegt 
der Aufsicht der obersten Landesbehörde. 

(2)-(3) ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Beabsichtigt ein Eintragungspflichtiger, in 

einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum tätig zu werden, hat er dies zuvor der Regis-
terbehörde mitzuteilen. 

 
(5)-(6) ... 
(7) Die Registerbehörde, die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht und die für die Er-
laubniserteilung nach § 34d Abs. 1 Satz 1 und  
§ 34e Abs. 1 Satz 1, für die Untersagung nach  
§ 35, die Entgegennahme der Gewerbeanzeige 
nach § 14 oder die Verfolgung von Ordnungswid-
rigkeiten nach dem Gesetz über Ordnungswidrig-
keiten zuständigen Behörden dürfen einander 
auch ohne Ersuchen Informationen einschließlich 
personenbezogener Daten übermitteln, soweit dies 
zur Erfüllung ihrer jeweiligen mit der Tätigkeit von 
Versicherungsvermittlern und Versicherungsbera-
tern zusammenhängenden Aufgaben erforderlich 
ist. 

 
(8) Alle Personen, die im Rahmen des für Ver-

sicherungsvermittler und Versicherungsberater 
geltenden Registrierungsverfahrens oder der 
Überprüfung der Einhaltung der Voraussetzungen 
für die Tätigkeit als Versicherungsvermittler oder 
Versicherungsberater zur Entgegennahme oder 
Erteilung von Informationen verpflichtet sind, unter-

§ 11a Vermittlerregister 
(1) Jede Industrie- und Handelskammer (Regis-

terbehörde) führt ein Register der nach § 34d  
Abs. 7, auch in Verbindung mit § 34e Abs. 2, und 
§ 34f Absatz 5 Eintragungspflichtigen. Die örtliche 
Zuständigkeit richtet sich nach dem Landesrecht. 
Zweck des Registers ist es insbesondere, der All-
gemeinheit, vor allem Anlegern und Versiche-
rungsunternehmen, die Überprüfung der Zulas-
sung sowie des Umfangs der zugelassenen Tätig-
keit der Eintragungspflichtigen zu ermöglichen. Die 
Registerbehörden bedienen sich bei der Führung 
des Registers der in § 32 Abs. 2 des Umweltaudit-
gesetzes bezeichneten gemeinsamen Stelle (ge-
meinsame Stelle). Die Registerbehörde unterliegt 
der Aufsicht der obersten Landesbehörde. 

(2)-(3) (unverändert) 
(3a) Die für die Erlaubniserteilung nach § 34f 

Absatz 1 zuständige Behörde teilt der Regis-
terbehörde unverzüglich die für die Eintragung 
nach § 34f Absatz 5 erforderlichen Angaben 
sowie die Aufhebung der Erlaubnis nach § 34f 
Absatz 1 mit. Bei Erhalt der Mitteilung über die 
Aufhebung der Erlaubnis nach § 34f Absatz 1 
hat die Registerbehörde unverzüglich die zu 
dem Betroffenen gespeicherten Daten zu lö-
schen. 

(4) Beabsichtigt ein nach § 34d Absatz 7, 
auch in Verbindung mit § 34e Absatz 2, Eintra-
gungspflichtiger, in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum tätig zu werden, hat er dies 
zuvor der Registerbehörde mitzuteilen. 

(5)-(6) (unverändert) 
(7) Die Registerbehörde, die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht und die für die Er-
laubniserteilung nach § 34d Abs. 1 Satz 1, § 34e 
Abs. 1 Satz 1 und § 34f Absatz 1 Satz 1, für die 
Untersagung nach § 35, die Entgegennahme der 
Gewerbeanzeige nach § 14 oder die Verfolgung 
von Ordnungswidrigkeiten nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden dür-
fen einander auch ohne Ersuchen Informationen 
einschließlich personenbezogener Daten übermit-
teln, soweit dies zur Erfüllung ihrer jeweiligen mit 
der Tätigkeit von Versicherungsvermittlern und 
Versicherungsberatern sowie Finanzanlagen-
vermittlern zusammenhängenden Aufgaben er-
forderlich ist. 

(8) Alle Personen, die im Rahmen des für Ver-
sicherungsvermittler und Versicherungsberater 
sowie Finanzanlagenvermittlern geltenden Re-
gistrierungsverfahrens oder der Überprüfung der 
Einhaltung der Voraussetzungen für die Tätigkeit 
als Versicherungsvermittler oder Versicherungsbe-
rater sowie Finanzanlagenvermittlern zur Entge-



 

 
 

liegen dem Berufsgeheimnis. § 84 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes gilt entsprechend. 
 
 
 
§ 13b Anerkennung ausländischer Unterlagen 
und Bescheinigungen 

(1)-(2) ... 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit Tä-

tigkeiten nach den §§ 30, 33c, 33d, 34, 34a, 34c 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a bis 3, den §§ 34d, 
34e oder nach § 60a ausgeübt werden. 
 
§ 29 Auskunft und Nachschau 

(1) Gewerbetreibende oder sonstige Personen, 
1.  die einer Erlaubnis nach den §§ 30, 33a, 

33c, 33d, 33i, 34, 34a, 34b, 34c, 34d oder 
34e bedürfen, 

2.-5. ... 
(Betroffene), haben ... 

(2)-(4) ... 
 
§ 34b  Versteigerergewerbe 

(1)-(3) … 
(4) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn 
1. … 
2. der Antragsteller in ungeordneten Vermö-

gensverhältnissen lebt; dies ist in der Regel 
der Fall, wenn über das Vermögen des An-
tragstellers das Insolvenzverfahren eröffnet 
worden oder er in das vom Insolvenzgericht 
oder vom Vollstreckungsgericht zu führende 
Verzeichnis (§ 26 Abs. 2 Insolvenzordnung, 
§ 915 Zivilprozessordnung) eingetragen ist. 

(5)-(10) … 
 
§ 34c  Makler, Anlageberater, Bauträger,  
Baubetreuer 

(1) Wer gewerbsmäßig 
1.  ... 
1a.  den Abschluss von Darlehensverträgen 

vermitteln oder die Gelegenheit zum Ab-
schluss solcher Verträge nachweisen, 

2.  den Abschluss von Verträgen über den 
Erwerb von Anteilscheinen einer Kapital-
anlagegesellschaft oder Investmentaktien-
gesellschaft, von ausländischen Invest-
mentanteilen, die im Geltungsbereich des 
Investmentgesetzes öffentlich vertrieben 
werden dürfen, von sonstigen öffentlich 
angebotenen Vermögensanlagen, die für 
gemeinsame Rechnung der Anleger ver-
waltet werden, oder von öffentlich angebo-
tenen Anteilen an einer und von verbrief-
ten Forderungen gegen eine Kapitalgesell-
schaft oder Kommanditgesellschaft vermit-
teln, 

gennahme oder Erteilung von Informationen ver-
pflichtet sind, unterliegen dem Berufsgeheimnis.  
§ 84 des Versicherungsaufsichtsgesetzes gilt ent-
sprechend. 
 
§ 13b Anerkennung ausländischer Unterlagen 
und Bescheinigungen 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit Tä-

tigkeiten nach den §§ 30, 33c, 33d, 34, 34a, 34c 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, den §§ 34d, 34e, 34f 
oder nach § 60a ausgeübt werden. 
 
§ 29 Auskunft und Nachschau 

(1) Gewerbetreibende oder sonstige Personen, 
1.  die einer Erlaubnis nach den §§ 30, 33a, 

33c, 33d, 33i, 34, 34a, 34b, 34c, 34d, 34e 
oder 34f bedürfen, 

2.-5. (unverändert) 
(Betroffene), haben (unverändert) 

(2)-(4) (unverändert) 
 
§ 34b  Versteigerergewerbe 

(1)-(3) (unverändert) 
(4) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn 
1. (unverändert) s 
2. der Antragsteller in ungeordneten Vermö-

gensverhältnissen lebt; dies ist in der Regel 
der Fall, wenn über das Vermögen des An-
tragstellers das Insolvenzverfahren eröffnet 
worden oder er in das vom Vollstreckungs-
gericht zu führende Verzeichnis (§ 26 Abs. 2 
Insolvenzordnung, § 882b Zivilprozessord-
nung) eingetragen ist. 

(5)-(10) (unverändert) 
 
§ 34c  Makler, Bauträger, Baubetreuer 
 

(1) Wer gewerbsmäßig 
1.  (unverändert) 
2.  den Abschluss von Darlehensverträgen 

vermitteln oder die Gelegenheit zum Ab-
schluss solcher Verträge nachweisen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3.  Anlageberatung im Sinne der Be-
reichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1  
Nr. 8 des Kreditwesengesetzes betreiben, 

4.  Bauvorhaben 
a)-b) ... 

will, bedarf der Erlaubnis ... 
(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn 
1. … 
2. der Antragsteller in ungeordneten Vermö-

gensverhältnissen lebt; dies ist in der Regel 
der Fall, wenn über das Vermögen des An-
tragstellers das Insolvenzverfahren eröffnet 
worden oder er in das vom Insolvenzgericht 
oder vom Vollstreckungsgericht zu führende 
Verzeichnis (§ 26 Abs. 2 Insolvenzordnung, 
§ 915 Zivilprozessordnung) eingetragen ist. 

(3)-(4) … 
(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für 
1.  Betreuungsunternehmen im Sinne des  

§ 37 Abs. 2 des Zweiten Wohnungsbauge-
setzes oder des § 22c Abs. 2 des Woh-
nungsbaugesetzes für das Saarland, so-
lange sie diese Eigenschaft behalten, 

2.  Kreditinstitute, für die eine Erlaubnis nach 
§ 32 Abs. 1 des Kreditwesengesetzes er-
teilt wurde, und für Zweigstellen von Un-
ternehmen im Sinne des § 53b Abs. 1  
Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwe-
sen, 

2a.  Kapitalanlagegesellschaften, für die eine 
Erlaubnis nach § 7 Abs. 1 des Investment-
gesetzes erteilt wurde, und Zweignieder-
lassungen von Unternehmen im Sinne des 
§ 13 Abs. 1 Satz 1 des Investmentgeset-
zes, 

3.  Finanzdienstleistungsinstitute in bezug auf 
Vermittlungstätigkeiten oder Anlagebera-
tung, für die ihnen eine Erlaubnis nach  
§ 32 Abs. 1 des Kreditwesengesetzes er-
teilt wurde oder nach § 64e Abs. 2 oder  
§ 64i Abs. 1 des Gesetzes über das Kre-
ditwesen als erteilt gilt, 

3a.  Gewerbetreibende im Sinne des Absatzes 
1 Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 3 in bezug auf 
Vermittlungstätigkeiten oder Anlagebera-
tung nach Maßgabe des § 2 Abs. 10  
Satz 1 des Kreditwesengesetzes, 

4.  Gewerbetreibende, die lediglich zur Finan-
zierung der von ihnen abgeschlossenen 
Warenverkäufe oder zu erbringenden 
Dienstleistungen den Abschluß von Ver-
trägen über Darlehen vermitteln oder die 
Gelegenheit zum Abschluß solcher Verträ-
ge nachweisen, 

5.  Zweigstellen von Unternehmen mit Sitz in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union, die nach § 53b Abs. 7 des 

 
 
 
3.  Bauvorhaben 

a)-b) (unverändert) 
will, bedarf der Erlaubnis (unverändert) 

(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn 
1. (unverändert) s 
2. der Antragsteller in ungeordneten Vermö-

gensverhältnissen lebt; dies ist in der Regel 
der Fall, wenn über das Vermögen des An-
tragstellers das Insolvenzverfahren eröffnet 
worden oder er in das vom Vollstreckungs-
gericht zu führende Verzeichnis (§ 26 Abs. 2 
Insolvenzordnung, § 882b Zivilprozessord-
nung) eingetragen ist. 

(3)-(4) (unverändert) 
(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für 
 
 
 
 
 
1.  Kreditinstitute, für die eine Erlaubnis nach 

§ 32 Abs. 1 des Kreditwesengesetzes er-
teilt wurde, und für Zweigstellen von Un-
ternehmen im Sinne des § 53b Abs. 1  
Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwe-
sen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Gewerbetreibende, die lediglich zur Finan-

zierung der von ihnen abgeschlossenen 
Warenverkäufe oder zu erbringenden 
Dienstleistungen den Abschluß von Ver-
trägen über Darlehen vermitteln oder die 
Gelegenheit zum Abschluß solcher Verträ-
ge nachweisen, 

3.  Zweigstellen von Unternehmen mit Sitz in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union, die nach § 53b Abs. 7 des 



 

 
 

Kreditwesengesetzes Darlehen zwischen 
Kreditinstituten vermitteln dürfen, soweit 
sich ihre Tätigkeit nach Absatz 1 auf die 
Vermittlung von Darlehen zwischen Kredit-
instituten beschränkt, 

6.  Verträge, soweit Teilzeitnutzung von 
Wohngebäuden im Sinne des § 481 des 
Bürgerlichen Gesetzesbuchs gemäß Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 1 nachgewiesen oder 
vermittelt wird. 

 
§ 34d  Versicherungsvermittler 

(1) … 
(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn 
1. … 
2. der Antragsteller in ungeordneten Vermö-

gensverhältnissen lebt; dies ist in der Regel 
der Fall, wenn über das Vermögen des An-
tragstellers das Insolvenzverfahren eröffnet 
worden oder er in das vom Insolvenzgericht 
oder vom Vollstreckungsgericht zu führende 
Verzeichnis (§ 26 Abs. 2 der Insolvenzord-
nung, § 915 der Zivilprozessordnung) einge-
tragen ist, 

3.-4. … 
(3)-(11) … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreditwesengesetzes Darlehen zwischen 
Kreditinstituten vermitteln dürfen, soweit 
sich ihre Tätigkeit nach Absatz 1 auf die 
Vermittlung von Darlehen zwischen Kredit-
instituten beschränkt, 

4.  Verträge, soweit Teilzeitnutzung von 
Wohngebäuden im Sinne des § 481 des 
Bürgerlichen Gesetzesbuchs gemäß Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 1 nachgewiesen oder 
vermittelt wird. 

 
§ 34d  Versicherungsvermittler 

(1) (unverändert) 
(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn 
1. (unverändert) s 
2. der Antragsteller in ungeordneten Vermö-

gensverhältnissen lebt; dies ist in der Regel 
der Fall, wenn über das Vermögen des An-
tragstellers das Insolvenzverfahren eröffnet 
worden oder er in das vom Vollstreckungs-
gericht zu führende Verzeichnis (§ 26 Abs. 2 
der Insolvenzordnung, § 882b der Zivilpro-
zessordnung) eingetragen ist, 

 
3.-4. (unverändert) 
(3)-(11) (unverändert) 

 
§ 34f Finanzanlagenvermittler 

(1) Wer im Umfang der Bereichsausnahme 
des § 2 Absatz 6 Satz 1 Nummer 8 des Kredit-
wesengesetzes gewerbsmäßig zu 

1.  Anteilscheinen einer Kapitalanlagege-
sellschaft oder Investmentaktiengesell-
schaft oder von ausländischen Invest-
mentanteilen, die im Geltungsbereich des 
Investmentgesetzes öffentlich vertrieben 
werden dürfen, 

2.  Anteilen an geschlossenen Fonds in 
Form einer Kommanditgesellschaft, 

3.  sonstigen Vermögensanlagen im Sinne 
des § 1 Absatz 2 des Vermögensanla-
gengesetzes 

Anlageberatung im Sinne des § 1 Absatz 1a 
Nummer 1a des Kreditwesengesetzes erbrin-
gen oder den Abschluss von Verträgen über 
den Erwerb solcher Finanzanlagen vermitteln 
will (Finanzanlagenvermittler), bedarf der Er-
laubnis der zuständigen Behörde. Die Erlaub-
nis kann inhaltlich beschränkt oder mit Aufla-
gen verbunden werden, soweit dies zum 
Schutz der Allgemeinheit oder der Anleger er-
forderlich ist; unter denselben Voraussetzun-
gen sind auch die nachträgliche Aufnahme, 
Änderung und Ergänzung von Auflagen zuläs-
sig. Die Erlaubnis nach Satz 1 kann auf die 
Anlageberatung zu und die Vermittlung von 
Verträgen über den Erwerb von einzelnen Ka-



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tegorien von Finanzanlagen nach Nummer 1, 2 
oder 3 beschränkt werden. 

(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn 
1.  Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 

dass der Antragsteller oder eine der mit 
der Leitung des Betriebs oder einer 
Zweigniederlassung beauftragten Perso-
nen die für den Gewerbebetrieb erforder-
liche Zuverlässigkeit nicht besitzt; die er-
forderliche Zuverlässigkeit besitzt in der 
Regel nicht, wer in den letzten fünf Jah-
ren vor Stellung des Antrags wegen ei-
nes Verbrechens oder wegen Diebstahls, 
Unterschlagung, Erpressung, Betrugs, 
Untreue, Geldwäsche, Urkundenfäl-
schung, Hehlerei, Wuchers oder einer In-
solvenzstraftat rechtskräftig verurteilt 
worden ist, 

2.  der Antragsteller in ungeordneten Ver-
mögensverhältnissen lebt; dies ist in der 
Regel der Fall, wenn über das Vermögen 
des Antragstellers das Insolvenzverfah-
ren eröffnet worden oder er in das vom 
Insolvenzgericht oder vom Vollstre-
ckungsgericht zu führende Verzeichnis  
(§ 26 Absatz 2 der Insolvenzordnung,  
§ 915 der Zivilprozessordnung) eingetra-
gen ist, 

3.  der Antragsteller den Nachweis einer Be-
rufshaftpflichtversicherung nicht erbrin-
gen kann oder 

4.  der Antragsteller nicht durch eine vor der 
Industrie- und Handelskammer erfolg-
reich abgelegte Prüfung nachweist, dass 
er die für die Vermittlung von und Bera-
tung über Finanzanlagen im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 1 notwendige Sachkun-
de über die fachlichen und rechtlichen 
Grundlagen sowie über die Kundenbera-
tung besitzt; die Sachkunde ist dabei im 
Umfang der beantragten Erlaubnis nach-
zuweisen. 

(3) Keiner Erlaubnis nach Absatz 1 bedürfen 
1.  Kreditinstitute, für die eine Erlaubnis 

nach § 32 Absatz 1 des Kreditwesenge-
setzes erteilt wurde, und Zweigstellen 
von Unternehmen im Sinne des § 53b 
Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesengeset-
zes, 

2.  Kapitalanlagegesellschaften, für die eine 
Erlaubnis nach § 7 Absatz 1 des Invest-
mentgesetzes erteilt wurde, und Zweig-
niederlassungen von Unternehmen im 
Sinne des § 13 Absatz 1 Satz 1 des In-
vestmentgesetzes, 

3.  Finanzdienstleistungsinstitute in Bezug 
auf Vermittlungstätigkeiten oder Anlage-



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 47 Stellvertretung in besonderen Fällen 

Inwiefern für die nach den §§ 33i, 34, 34a, 34b, 
34c und 36 konzessionierten oder angestellten 
Personen eine Stellvertretung zulässig ist, hat in 
jedem einzelnen Falle die Behörde zu bestimmen, 
welcher die Konzessionierung oder Anstellung 
zusteht. 
 
§ 55a Reisegewerbekartenfreie Tätigkeiten 

(1) Einer Reisegewerbekarte bedarf nicht, wer 
1.-7. ... 
8.  (weggefallen) 
 
 
 
 

beratung, für die ihnen eine Erlaubnis 
nach § 32 Absatz 1 des Kreditwesenge-
setzes erteilt wurde oder für die eine Er-
laubnis nach § 64e Absatz 2, § 64i Ab-
satz 1, § 64m oder § 64n des Kreditwe-
sengesetzes als erteilt gilt, 

4.  Gewerbetreibende in Bezug auf Vermitt-
lungs- und Beratungstätigkeiten nach 
Maßgabe des § 2 Absatz 10 Satz 1 des 
Kreditwesengesetzes. 

(4) Gewerbetreibende nach Absatz 1 dürfen 
direkt bei der Beratung und Vermittlung mit-
wirkende Personen nur beschäftigen, wenn sie 
sicherstellen, dass diese Personen über einen 
Sachkundenachweis nach Absatz 2 Nummer 4 
verfügen und geprüft haben, ob sie zuverlässig 
sind. Die Beschäftigung einer direkt bei der 
Beratung und Vermittlung mitwirkenden Per-
son kann dem Gewerbetreibenden untersagt 
werden, wenn Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, dass die Person die für ihre Tätigkeit 
erforderliche Sachkunde oder Zuverlässigkeit 
nicht besitzt. 

(5) Gewerbetreibende nach Absatz 1 sind 
verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme 
ihrer Tätigkeit über die für die Erlaubnisertei-
lung zuständige Behörde entsprechend dem 
Umfang der Erlaubnis in das Register nach  
§ 11a Absatz 1 eintragen zu lassen; ebenso 
sind Änderungen der im Register gespeicher-
ten Angaben der Registerbehörde unverzüglich 
mitzuteilen. 

(6) Gewerbetreibende nach Absatz 1 haben 
die unmittelbar bei der Beratung und Vermitt-
lung mitwirkenden Personen im Sinne des Ab-
satzes 4 unverzüglich nach Aufnahme ihrer 
Tätigkeit bei der Registerbehörde zu melden 
und eintragen zu lassen. Änderungen der im 
Register gespeicherten Angaben sind der Re-
gisterbehörde unverzüglich mitzuteilen. 
 
§ 47 Stellvertretung in besonderen Fällen 

Inwiefern für die nach den §§ 33i, 34, 34a, 34b, 
34c, 34d, 34e, 34f und 36 konzessionierten oder 
angestellten Personen eine Stellvertretung zuläs-
sig ist, hat in jedem einzelnen Falle die Behörde zu 
bestimmen, welcher die Konzessionierung oder 
Anstellung zusteht. 
 
§ 55a Reisegewerbekartenfreie Tätigkeiten 

(1) Einer Reisegewerbekarte bedarf nicht, wer 
1.-7. (unverändert) 
8.   im Sinne des § 34f Absatz 3 Nummer 4 

Finanzanlagen als Finanzanlagenvermitt-
ler vermittelt und Dritte über Finanzanla-
gen berät; das Gleiche gilt für die im Ge-
werbebetrieb beschäftigten Personen; 



 

 
 

9.-10. ... 
(2) ... 

 
§ 57 Versagung der Reisegewerbekarte 

(1) ... 
(2) Im Falle der Ausübung des Bewachungs-

gewerbes, des Gewerbes der Makler, Bauträger 
und Baubetreuer, des Versicherungsvermittlerge-
werbes sowie des Versicherungsberatergewerbes 
gelten die Versagungsgründe der §§ 34a, 34c  
oder 34d auch in Verbindung mit § 34e entspre-
chend. 

 
(3) ... 

 
§ 61a Anwendbarkeit von Vorschriften des  
stehenden Gewerbes für die Ausübung als 
Reisegewerbe 

(1) ... 
(2) Für die Ausübung des Bewachungsgewer-

bes, des Versteigerergewerbes, des Gewerbes der 
Makler, Bauträger und Baubetreuer, des Versiche-
rungsvermittlergewerbes sowie des Versiche-
rungsberatergewerbes gelten § 34a Abs. 1 Satz 4 
und Abs. 2 bis 5, § 34b Abs. 5 bis 8 und 10, § 34c 
Abs. 3 und 5, § 34d Abs. 6 bis 10, § 34e Abs. 2  
bis 3 sowie die auf Grund des § 34a Abs. 2, des  
§ 34b Abs. 8, des § 34c Abs. 3, des § 34d Abs. 8 
und des § 34e Abs. 3 erlassenen Rechtsvorschrif-
ten entsprechend. Die zuständige Behörde kann 
für die Versteigerung leicht verderblicher Waren für 
ihren Bezirk Ausnahmen zulassen. 
 
 
 
§ 70a Untersagung der Teilnahme an einer  
Veranstaltung 

(1) ... 
(2) Im Falle der selbständigen Ausübung des 

Bewachungsgewerbes, des Gewerbes der Makler, 
Bauträger und Baubetreuer, des Versicherungs-
vermittlergewerbes sowie des Versicherungsbera-
tergewerbes auf einer Veranstaltung im Sinne der 
§§ 64 bis 68 gelten die Versagungsgründe der  
§§ 34a, 34c oder 34d auch in Verbindung mit  
§ 34e entsprechend. 

 
(3) ... 

 
§ 71b Anwendbarkeit von Vorschriften des  
stehenden Gewerbes für die Ausübung im 
Messe-, Ausstellungs- und Marktgewerbe 

(1) ... 
(2) Für die Ausübung des Bewachungsgewer-

bes, des Versteigerergewerbes, des Gewerbes der 
Makler, Bauträger und Baubetreuer, des Versiche-
rungsvermittlergewerbes sowie des Versiche-

9.-10. (unverändert) 
(2) (unverändert) 

 
§ 57 Versagung der Reisegewerbekarte 

(1) (unverändert) 
(2) Im Falle der Ausübung des Bewachungs-

gewerbes, des Gewerbes der Makler, Bauträger 
und Baubetreuer, des Versicherungsvermittlerge-
werbes, des Versicherungsberatergewerbes sowie 
des Gewerbes des Finanzanlagenvermittlers 
gelten die Versagungsgründe der §§ 34a, 34c, 
34d, auch in Verbindung mit § 34e, oder 34f ent-
sprechend. 

(3) (unverändert) 
 
§ 61a Anwendbarkeit von Vorschriften des  
stehenden Gewerbes für die Ausübung als 
Reisegewerbe 

(1) (unverändert) 
(2) Für die Ausübung des Bewachungsgewer-

bes, des Versteigerergewerbes, des Gewerbes der 
Makler, Bauträger und Baubetreuer, des Versiche-
rungsvermittlergewerbes, des Versicherungsbera-
tergewerbes sowie des Gewerbes des Finanzan-
lagenvermittlers gelten § 34a Abs. 1 Satz 4 und 
Abs. 2 bis 5, § 34b Abs. 5 bis 8 und 10, § 34c  
Abs. 3 und 5, § 34d Abs. 6 bis 10, § 34e Abs. 2  
bis 3, § 34f Absatz 4 und 5 und § 34g sowie die 
auf Grund des § 34a Abs. 2, des § 34b Abs. 8, des 
§ 34c Abs. 3, des § 34d Abs. 8, des § 34e Abs. 3 
und des § 34g erlassenen Rechtsvorschriften 
entsprechend. Die zuständige Behörde kann für 
die Versteigerung leicht verderblicher Waren für 
ihren Bezirk Ausnahmen zulassen. 
 
§ 70a Untersagung der Teilnahme an einer  
Veranstaltung 

(1) (unverändert) 
(2) Im Falle der selbständigen Ausübung des 

Bewachungsgewerbes, des Gewerbes der Makler, 
Bauträger und Baubetreuer, des Versicherungs-
vermittlergewerbes, des Versicherungsberaterge-
werbes sowie des Gewerbes des Finanzanla-
genvermittlers auf einer Veranstaltung im Sinne 
der §§ 64 bis 68 gelten die Versagungsgründe der 
§§ 34a, 34c oder 34d, auch in Verbindung mit  
§ 34e, oder § 34f entsprechend. 

(3) (unverändert) 
 
§ 71b Anwendbarkeit von Vorschriften des  
stehenden Gewerbes für die Ausübung im 
Messe-, Ausstellungs- und Marktgewerbe 

(1) (unverändert) 
(2) Für die Ausübung des Bewachungsgewer-

bes, des Versteigerergewerbes, des Gewerbes der 
Makler, Bauträger und Baubetreuer, des Versiche-
rungsvermittlergewerbes, des Versicherungsbera-



 

 
 

rungsberatergewerbes gelten § 34a Abs. 1 Satz 4 
und Abs. 2 bis 5, § 34b Abs. 5 bis 8 und 10, § 34c 
Abs. 3 und 5, § 34d Abs. 6 bis 10, § 34e Abs. 2  
bis 3 sowie die auf Grund des § 34a Abs. 2, des § 
34b Abs. 8, des § 34c Abs. 3, des § 34d Abs. 8 
und des § 34e Abs. 3 erlassenen Rechtsvorschrif-
ten entsprechend. Die zuständige Behörde kann 
für die Versteigerung leicht verderblicher Waren für 
ihren Bezirk Ausnahmen zulassen. 
 
 
 
§ 144 Verletzung von Vorschriften über  
erlaubnisbedürftige stehende Gewerbe 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich  
oder fahrlässig 

1.  ohne die erforderliche Erlaubnis 
a)-g) ... 
h)  nach § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 

Nummer 1a den Abschluß von Verträgen 
der dort bezeichneten Art vermittelt oder 
die Gelegenheit hierzu nachweist, nach  
§ 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 als Bauherr 
oder Baubetreuer Bauvorhaben in der 
dort bezeichneten Weise vorbereitet oder 
durchführt, nach § 34c Abs. 1 Satz 1  
Nr. 3 Anlageberatung betreibt oder 

i)  nach § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 den Ab-
schluss von Verträgen der dort bezeich-
neten Art vermittelt, 

j)  nach § 34d Abs. 1 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit § 34d Abs. 10, den Ab-
schluss von Verträgen der dort bezeich-
neten Art vermittelt oder 

k)  ... 
 
 
 
 
2.  ... 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätz-

lich oder fahrlässig 
1.-4. ... 
5.  einer vollziehbaren Auflage nach § 34c  

Abs. 1 Satz 2 zuwiderhandelt, 
6.  einer Rechtsverordnung nach § 34c Abs. 3 

oder einer vollziehbaren Anordnung auf 
Grund einer solchen Rechtsverordnung zu-
widerhandelt, soweit die Rechtsverordnung 
für einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist, 

 
 
 
 
 
 

tergewerbes sowie das Gewerbe des Finanzan-
lagenvermittlers gelten § 34a Abs. 1 Satz 4 und 
Abs. 2 bis 5, § 34b Abs. 5 bis 8 und 10, § 34c  
Abs. 3 und 5, § 34d Abs. 6 bis 10, § 34e Abs. 2  
bis 3 sowie die auf Grund des § 34a Abs. 2, des  
§ 34b Abs. 8, des § 34c Abs. 3, des § 34d Abs. 8, 
des § 34e Abs. 3 und des § 34g erlassenen 
Rechtsvorschriften entsprechend. Die zuständige 
Behörde kann für die Versteigerung leicht verderb-
licher Waren für ihren Bezirk Ausnahmen zulas-
sen. 
 
§ 144 Verletzung von Vorschriften über  
erlaubnisbedürftige stehende Gewerbe 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich  
oder fahrlässig 

1.  ohne die erforderliche Erlaubnis 
a)-g) (unverändert) 
h)  nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 

oder Nummer 2 den Abschluß von Ver-
trägen der dort bezeichneten Art vermit-
telt oder die Gelegenheit hierzu nach-
weist, 

 
 
 
 
i)  nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 

ein Bauvorhaben vorbereitet oder 
durchführt, 

j)  nach § 34d Abs. 1 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit § 34d Abs. 10, den Ab-
schluss von Verträgen der dort bezeich-
neten Art vermittelt, 

k)  (unverändert) 
l) nach § 34f Absatz 1 Satz 1 Anlagebe-

ratung erbringt oder den Abschluss 
von Verträgen der dort bezeichneten 
Art vermittelt oder 

2.  (unverändert) 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätz-

lich oder fahrlässig 
1.-4. (unverändert) 
5.  einer vollziehbaren Auflage nach § 34c  

Abs. 1 Satz 2 oder § 34f Absatz 1 Satz 2 
zuwiderhandelt, 

6.  einer Rechtsverordnung nach § 34c Abs. 3 
oder § 34g Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1, 2 oder 4 oder Satz 2 
oder einer vollziehbaren Anordnung auf 
Grund einer solchen Rechtsverordnung zu-
widerhandelt, soweit die Rechtsverordnung 
für einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist, 

 
 
 



 

 
 

7.  entgegen § 34d Abs. 7 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit § 34e Abs. 2, sich nicht oder 
nicht rechtzeitig eintragen lässt oder 

 
8.  entgegen § 34e Abs. 3 Satz 1, auch in Ver-

bindung mit einer Rechtsverordnung nach 
Satz 2, eine Provision entgegennimmt. 

 
 
 
 
(3) ... 
(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen 

des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe i mit einer Geld-
buße bis zu fünfzigtausend Euro, in den Fällen des 
Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe a bis h, j bis k, Nr. 2 
und des Absatzes 2 Nr. 5 bis 8 mit einer Geldbuße 
bis zu fünftausend Euro, in den Fällen des Absat-
zes 2 Nr. 1 bis 4 mit einer Geldbuße bis zu zwei-
tausendfünfhundert Euro, in den Fällen des Absat-
zes 3 mit einer Geldbuße bis zu eintausend Euro 
geahndet werden. 
 
§ 145 Verletzung von Vorschriften über das 
Reisegewerbe 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich  
oder fahrlässig 

1.  ohne Erlaubnis nach § 55 Abs. 2 
a)  eine Tätigkeit nach § 34c Abs. 1 Satz 1 

Nr. 2 oder 
b)  ... 

2.-2a. ... 
3.   einer vollziehbaren Anordnung nach § 59 

Satz 1, durch die 
a)  eine reisegewerbliche Tätigkeit nach  

§ 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
b)  ... 

4.  ... 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätz-

lich oder fahrlässig 
1.-8. ... 
9.  einer Rechtsverordnung nach § 61a Abs. 2 

Satz 1 in Verbindung mit § 34c Abs. 3 oder 
einer vollziehbaren Anordnung auf Grund 
dieser Rechtsverordnung zuwiderhandelt, 
soweit die Rechtsverordnung für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvor-
schrift verweist. 

 
 
(3)-(4) ... 

 
 
 
 
 
 

7.  entgegen § 34d Absatz 7 Satz 1, auch in 
Verbindung mit § 34e Absatz 2, oder § 34f 
Absatz 5 Satz 1 oder Absatz 6 Satz 1 eine 
Eintragung nicht vornehmen lässt, 

8.  entgegen § 34e Abs. 3 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit einer Rechtsverordnung nach 
Satz 2, eine Provision entgegennimmt oder 

9. entgegen § 34f Absatz 5 Satz 1 oder Ab-
satz 6 Satz 2 eine Mitteilung nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig macht. 

(3) (unverändert) 
(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen 

des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe l mit einer Geld-
buße bis zu fünfzigtausend Euro, in den Fällen des 
Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe a bis k, Nr. 2 und des 
Absatzes 2 Nummer 5 bis 9 mit einer Geldbuße 
bis zu fünftausend Euro, in den Fällen des Absat-
zes 2 Nr. 1 bis 4 mit einer Geldbuße bis zu zwei-
tausendfünfhundert Euro, in den Fällen des Absat-
zes 3 mit einer Geldbuße bis zu eintausend Euro 
geahndet werden. 
 
§ 145 Verletzung von Vorschriften über das 
Reisegewerbe 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich  
oder fahrlässig 

1.  ohne Erlaubnis nach § 55 Abs. 2 
a)  eine Tätigkeit nach § 34c Absatz 1  

Satz 1 oder 
b)  (unverändert) 

2.-2a. (unverändert) 
3.   einer vollziehbaren Anordnung nach § 59 

Satz 1, durch die 
a)  eine reisegewerbliche Tätigkeit nach  

§ 34c Absatz 1 Satz 1 
b)  (unverändert) 

4.  (unverändert) 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätz-

lich oder fahrlässig 
1.-8. (unverändert) 
9.  einer Rechtsverordnung nach § 61a Abs. 2 

Satz 1 in Verbindung mit § 34c Abs. 3 oder 
mit § 34g Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1, 2 oder 4 oder Satz 2 
oder einer vollziehbaren Anordnung auf 
Grund dieser Rechtsverordnung zuwider-
handelt, soweit die Rechtsverordnung für ei-
nen bestimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldvorschrift verweist. 

(3)-(4) (unverändert) 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

§ 146 Verletzung sonstiger Vorschriften über 
die Ausübung eines Gewerbes 

(1) ... 
(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätz-

lich oder fahrlässig 
1.-7. ... 
8.  einer vollziehbaren Anordnung nach § 70a 

Abs. 1, auch in Verbindung mit § 60b Abs. 2, 
zuwiderhandelt, durch die die Teilnahme an 
einer dort genannten Veranstaltung 
a)  zum Zwecke der Ausübung einer Tätig-

keit nach § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder 
b)  ... 

9.-12. ... 
(3) ... 

 
§ 157 Übergangsregelung zu § 34c 

 
Für einen Gewerbetreibenden, der am 1. No-

vember 2007 eine Erlaubnis für den Abschluss von 
Verträgen im Sinne des § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
hat, gilt die Erlaubnis für die Anlageberatung im 
Sinne des § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 als zu diesem 
Zeitpunkt erteilt. 
 

§ 146 Verletzung sonstiger Vorschriften über 
die Ausübung eines Gewerbes 

(1) (unverändert) 
(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätz-

lich oder fahrlässig 
1.-7. (unverändert) 
8.  einer vollziehbaren Anordnung nach § 70a 

Abs. 1, auch in Verbindung mit § 60b Abs. 2, 
zuwiderhandelt, durch die die Teilnahme an 
einer dort genannten Veranstaltung 
a)  zum Zwecke der Ausübung einer Tätig-

keit nach § 34f Absatz 1 Satz 1 oder 
b)  (unverändert) 

9.-12. (unverändert) 
(3) (unverändert) 

 
§ 157 Übergangsregelungen zu den §§ 34c  
und 34f 

(1) Für einen Gewerbetreibenden, der am  
1. November 2007 eine Erlaubnis für die Vermitt-
lung des Abschlusses von Verträgen im Sinne 
des § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchsta-
be b in der bis zum 31. Oktober 2007 geltenden 
Fassung hat, gilt die Erlaubnis für die Anlagebera-
tung im Sinne des § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 in der 
ab dem 1. November 2007 geltenden Fassung 
als zu diesem Zeitpunkt erteilt. 

(2) Gewerbetreibende, die am 1. Januar 2013 
eine Erlaubnis für die Vermittlung des Ab-
schlusses von Verträgen im Sinne des § 34c 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder für die Anlage-
beratung nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
haben und diese Tätigkeit nach dem 1. Januar 
2013 weiterhin ausüben wollen, sind verpflich-
tet, bis zum 1. Juli 2013 eine Erlaubnis als Fi-
nanzanlagenvermittler nach § 34f Absatz 1 zu 
beantragen und sich selbst sowie die nach  
§ 34f Absatz 6 einzutragenden Personen nach 
Erteilung der Erlaubnis gemäß § 34f Absatz 5 
registrieren zu lassen. Die für die Erlaubniser-
teilung zuständige Stelle übermittelt dazu die 
erforderlichen Informationen an die Register-
behörde. Wird die Erlaubnis unter Vorlage der 
bisherigen Erlaubnisurkunde gemäß § 34c Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 bean-
tragt, so erfolgt keine Prüfung der Zuverlässig-
keit und der Vermögensverhältnisse nach § 34f 
Absatz 2 Nummer 1 und 2. Für den Nachweis 
der nach § 34f Absatz 2 Nummer 4 erforderli-
chen Sachkunde gilt Absatz 3. Die Erlaubnis 
nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder 
Nummer 3 erlischt mit der bestandskräftigen 
Entscheidung über den Erlaubnisantrag nach  
§ 34f Absatz 1 Satz 1, spätestens aber mit Ab-
lauf der in Satz 1 genannten Frist. Bis zu die-
sem Zeitpunkt gilt die Erlaubnis nach § 34c  
 



 

 
 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 als 
Erlaubnis nach § 34f Absatz 1 Satz 1. 

(3) Gewerbetreibende im Sinne des Absat-
zes 2 sind verpflichtet, bis zum 1. Januar 2015 
einen Sachkundenachweis nach § 34f Absatz 2 
Nummer 4 gegenüber der zuständigen Behörde 
zu erbringen. Die Erlaubnis nach § 34f Absatz 1 
Satz 1 erlischt, wenn der erforderliche Sach-
kundenachweis nach § 34f Absatz 2 Nummer 4 
nicht bis zum Ablauf dieser Frist erbracht wird. 
Beschäftigte im Sinne des § 34f Absatz 4 sind 
verpflichtet, bis zum 1. Januar 2015 einen 
Sachkundenachweis nach § 34f Absatz 2 
Nummer 4 zu erwerben. Personen, die seit dem 
1. Januar 2006 ununterbrochen unselbststän-
dig oder selbstständig als Anlagevermittler 
oder Anlageberater gemäß § 34c Absatz 1  
Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 in der bis 
zum 31. Dezember 2012 geltenden Fassung 
tätig waren, bedürfen keiner Sachkundeprü-
fung. Selbstständig tätige Anlagevermittler 
oder Anlageberater haben die ununterbrochene 
Tätigkeit durch Vorlage der erteilten Erlaubnis 
und die lückenlose Vorlage der Prüfungsbe-
richte nach § 16 Absatz 1 Satz 1 der Makler- 
und Bauträgerverordnung in der am 31. De-
zember 2012 geltenden Fassung nachzuwei-
sen. 
 

 
 


